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Lntwurk tiìr ein Gesetz betr. die Töckter-
Fortbildungsschule (Tburgau).

8 1. Zum Zwecke der Vorbereitung für den hauswirtschaftlichen Beruf
werten die Töchter verpflichtet, bis nach zurückgelegtem 17. Altersjahre die Fort-
bildungsschule zu besuchen. Ueber dieses Alter hinaus ist der Besuch freiwillig.

§ 2. Der obligatorische Fortbildungsschulunterricht erstreckt sich auf
praktische Haushaltungskunde (Waschen, Putzen, Zimmerordnen, Kochen, vergl.
8 5), Frauenhandarbeit, Deutsch und Rechnen.

Der Unterricht in Haushaltungskunde ist wo möglich von weiblichen Lehr-
krükten durch Vornahme praktischer Uebungen, nicht als bloß theoretischer Unter-
richt, zu erteilen. Nach Maßgabe der lokal n Verhältnisse können mehrere
Gemeinden zu einer gemeinsamen Töchter-Fortbildungsschule zusammengezogen
werden.

8 3. Der Untericht an den Töchter-Fortbildungsschulen wird je nach
den örtlichen Verhältnissen während 2V Wochen des Wintersemesters oder des

Sommersemesters in wöchentlich mindestens vier Stunden erteilt, von denen drei
auf die praktischen Fâcher entfallen. Es bleibt den Schulgemeinden anheimgestellt,
die Stundenzahl zu vermehren.

Der Besuch der theoretischen Fächer (Deutsch und Rechnen) kann schon

nach Absolvierung des achten Primarschuljahres beginnen und alsdann nach

zweijährigem Besuche aufhören.
8 4. Die Schulvorsteherschasten sind ermächtigt, ausnahmsweise Töchter,

deren Verhältnisse den Besuch der Fortbildungsschule sehr erschweren, davon

ganz oder teilweise zu entlassen.
Töchter, welche während drei Jahren die Sekundärschule besucht haben,

können vom Unterrichte in Deutsch und Rechnen dispensiert werden.
Derartige Bewilligungen sind dem Schulinspektor unter Angabe der

Gründe zur Genehmigung einzuberichten.
8 S. Außcr den in 8 2 genannten Fächern können in besonderen frei-

willigen Kursen andere geeignete Unterrichtsgegenstände behandelt werden; z. B,
Kochen, Glätten, Gartenbau, Buchhaltung, Gesundh itslehre, Krankenpflege.

8 6. Jede uueutschuldigte Abwesenheit wird mit 40 Rp. lestraft, welche
in die gemeinsame Schulkasse fallen.

8 7. Bei der Heranbildung der Lehrerinnen für die Mädchenarbeits-
schulen ist auf die Bedürfnisse der Fortbildungsschule Rücksicht zu nehmen, und
es sind die Mädchenarbeitslehrerinnen verpflichtet, einem Rufe zur Erteilung des

Handarbeitsunterrichtes an den Töchter-Fortbildungsschulen Folge zu leisten.
Die Sekundär- und Primarlehrer trifft die gleiche Pflicht mit Bezug auf den

Unterricht in Deutsch und Rechnen.
Es können auch andere geeignete Personen mit dem Unterrichte beauftragt

werden.
8 3. Die Gemeinden sorgen für Lokal, Heizung, Beleuchtung und

allgemeine Lehrmittel; der Staat übernimmt mit Hilfe des Bundes die Ent-
schädigung der Lehrkräfte.

8 9. Die nähere Ausführung dieser Bestimmungen, namentlich in
Betreff der Bezeichnung der Lehrer und der Schulaufsicht, wird durch den Regie-
rungsrat im Wege der Vollziehungsverordnung regliert.
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